
VON DER KRONE BIS ZUR WURZEL

So schützen Sie Bäume 
auf Baustellen
Wer die Biologie von Bäumen und ihren Wert im Freiraum versteht, begreift, warum 

 Krone, Stamm und Wurzelbereich während Bauarbeiten im direkten Umfeld zu schützen 

sind. Doch welche Maßnahmen sind sinnvoll und warum? Beides beschreibt dieser  

Beitrag, der  alle Bauschaffenden angeht. Er taugt auch als Argumentationshilfe 

gegenüber Uneinsichtigen. Wichtig: Die Schutzmaßnahmen wirken nur zusammen!

Konflikte in unseren besiedelten Be-
reichen zwischen Baumaßnahmen 
und dem Baumbestand lassen sich 

– leider – meist nicht vermeiden. Wo frü-
her mit großem Flurschaden nur auf die 
Erfüllung der baulichen Vorgaben hin 
und unter konsequenter Geheimhal-
tung von baubedingt aufgetretenen 
Wurzelschäden gebaut wurde, sind heu-
te Kommunen und Bürger deutlich sen-
sibler geworden: Sie fordern Baum-
schutzmaßnahmen und einen voraus-
schauenden Umgang mit den Schutzgü-
tern aktiv ein. Denn die tatsächlichen 
Auswirkungen fehlender Baumschutz-
maßnahmen im Wurzel-, Stamm- und 
Kronenbereich sind meist erst nach Jah-
ren erkennbar und können den Verlust 
ganzer Baumbestände in einer Straße 
bedeuten. Die Lebenserwartung von 
Bäumen durch unsachgemäßen Baustel-
lenbetrieb wird also drastisch verkürzt!

Zum Glück haben Bäume einen ho-
hen Stellenwert als gestalterische Ele-
mente. Sie prägen das Bild des Raumes. 
Ebenso wichtig ist ihre ökologische 
Funktion und ihre Bedeutung für das 
Stadtklima. Große, gesunde Bäumen 
bieten Bürgern eine hohe Lebensquali-
tät. Alte Bäume können niemals durch 
eine Neupflanzung gleichwertig ersetzt 
werden. Denn erst nach etwa 43 Jahren 
nimmt ein neugepflanzter Ersatzbaum 
annähernd ähnliche Funktionen wahr, 
wie ein 80 bis 100 Jahre alter Baum.

Somit ist klar: Der Schutz von Bäu-
men, Pflanzenbeständen und Vegeta-Schutz des Wurzelbereichs durch ortsfesten Zaun

T I T E L T H E M A   A R B E I T S V E R FA H R E N

24 DEGA GALABAU   11 | 2021



tionsflächen bei Baumaßnahmen beruht 
nicht auf Freiwilligkeit, sondern ist ge-
setzlich klar geregelt und bindend. Vor 
Beginn der Bautätigkeiten im Umfeld 
von Bäumen sind immer geeignete 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die 
eine ober- und unterirdische Verletzung 
derselben verhindern. Eine Missachtung 
kann als Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße belegt werden und zum so-
fortigen Baustopp führen.

Gesetzliche Regelungen

Neben den Gesetzen mit unmittelbarer 
Schutzwirkung, wie dem Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) und dem 
 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), 
kommen diverse Normen und Regel-
werke zur Geltung:

 ▶ die DIN 18915 – Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau – Erdarbeiten

 ▶ die DIN 18920 – Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau – Schutz von Bäu-
men, Pflanzenbeständen und Vegeta-
tionsflächen bei Baumaßnahmen 

 ▶ die RAS-LP 4 – Richtlinie zur Anlage 
von Straßen, Teil 1, Abschnitt 4: Schutz 
von Bäumen, Vegetationsbeständen 
und Tieren bei Baumaßnahmen 

 ▶ die ZTV Baumpflege und Richtlinie für 
Baumpflege der FLL. Sie ergänzt die vor-
her angeführten Regelwerke.

 ▶ die jeweiligen kommunalen Baum-
schutzsatzungen, falls vorhanden.

Auf die Einhaltung dieser Normen 
und Regelwerke wird besonderer Wert 
gelegt. Danach ist es unter anderem 
untersagt, an Kronen, Stammbereichen 
und Wurzelbereichen von Bäumen 
 Eingriffe vorzunehmen, die zu Beein-
trächtigungen, Folgeschäden und im 
schlimmsten Fall zu ihrem Absterben 
führen könnten. Immer öfter überwacht 
eine eigens eingesetzte, unabhängige 
Umweltbaubegleitung und/oder baum-
fachliche Baubegleitung die Einhaltung 
der Vorschriften.

Warum Wurzeln zu schützen sind

Die Wurzeln verankern den Baum im Bo-
den und stellen den Ausgleich zur 
Hebelwirkung der Kronenfläche her. 
Werden ausgleichende Starkwurzeln ge-
kappt, wirkt sich das unmittelbar auf die 
Standsicherheit aus: Die Krone wirkt wie 
ein Segel, im Boden fehlt die Veranke-
rung – der Baum fällt um; oft genug so-
gar einfach durch statisches Versagen, 
ohne begleitende Windereignisse. 
Zudem benötigen die Wurzeln Sauer-

stoff, Nährsalze und Wasser zur Versor-
gung des Baums. Wird die Bodenbe-
schaffenheit verändert und das Poren-
volumen durch Verdichtungen verrin-
gert, führt die fehlende Durchlüftung 
zum Ersticken der Wurzeln – mit einer 
Beeinträchtigung der Standsicherheit 
bis hin zum Extremfall: dem Absterben 
des Baums. Die Vitalität ist also vom 
Standort und den dort vorherrschenden 
Bodenverhältnissen abhängig.

Massive Schädigungen an Wurzel, 
Krone sowie Stamm durch unkontrollier-

Schutz des Stammes durch Stammschutzmanschetten

Errichtung eines Wurzelvorhangs
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te Baumaßnahmen bewirken, dass Pilz-
organismen über die Verletzungen in 
das Gehölz eindringen. Diese holzzer-
setzenden Pilze schädigen den Baum in 
den Folgejahren so stark, dass Faulstel-
len entstehen. Als Folge sind die Stand- 
und Bruchsicherheit und damit die Ver-
kehrssicherheit nicht mehr gewährleis-
tet. Je nach Schadensgrad wird durch 
Rückschnitte massiv in den natürlichen 
Wuchs des Baums eingegriffen; im Ext-
remfall bis hin zur Fällung.

Grundwasserabsenkungen im 
Rahmen von Großbaustellen

Ein weiterer, in der Planungsphase von 
Baumaßnahmen oft nicht bedachter Ge-
fahrenpunkt sind Grundwasserabsen-
kungen im Rahmen von Großbaustellen. 
Diese sind notwendig, um zum Beispiel 
Tiefgaragen störungsfrei bauen zu kön-
nen. Eine Absenkung des Grundwasser-
stands, der länger als drei Wochen dau-
ert, führt für den Baumbestand zu einer 
Unterversorgung mit Wasser. Daher soll-
ten betroffene Bäume während der ge-
samten Bauzeit im Wurzelbereich ausrei-
chend gewässert werden. 

Sachverständige können oft Bezug 
von Schäden zu einer zuvor stattgefun-
denen Baumaßnahme herstellen. Wer 
dann aufgrund von Versäumnissen für 
die Schadensregulierung geradestehen 
muss, entscheidet sich am Ende vor Ge-
richt – mit teuren Schadensersatzforde-
rungen anhand der anerkannten Verfah-
ren zur Baumwertermittlung.

Gefahren im Baustellenbereich

Was also sind die Hauptgefahren für 
einen Baum im Baustellenbereich?

 ▶ Astabrisse durch Baustellenfahrzeuge
 ▶ Anfahrschäden am Stamm
 ▶ Abgrabungen mit Wurzelabrissen
 ▶ Bodenauftrag oder -abtrag
 ▶ Bodenverdichtungen 
 ▶ Bodenverunreinigungen durch Bau-

stellenflüssigkeiten
 ▶ Absenkungen des Grundwassers

Es bleibt festzuhalten: Schäden an 
Wurzel, Stamm und Krone sind immer zu 
vermeiden. Vor (!) Beginn der Baumaß-
nahmen sowie bei aufgetretenen Schä-
den an Bäumen im weiteren Verlauf der 
Baumaßnahme sollte daher immer eine 

zerstörungsfreie Wurzelortung per Wur-
zelradar erfolgen. So kann im Vorfeld 
unter Umständen die Planung an die Be-
dingungen angepasst werden. Zudem 
sollte schon in der Planungsphase eine 
baumfachliche Baubegleitung einge-
schaltet und mit dem Eigentümer der 
Bäume Kontakt aufgenommen werden. 
Für diesen Zweck empfiehlt es sich, im 
Vorfeld vereinbarte Meldeketten mit 
den Kontaktdaten der Baumeigentümer, 
der baumfachlichen Baubegleitung, ein-
bezogenen Fachbetriebe für Baumpfle-
ge und der Behörden zu erstellen und 
den am Bau beteiligten Unternehmen 
zu übergeben. Die erfolgte Übergabe 
dieser Meldeketten sollte hierbei immer 
durch Unterschrift bestätigt werden.

Konkrete Baumschutzmaßnahmen

 ▶ Schutz des gesamten Baums in
klusive Wurzelbereich durch ortsfeste 
Zäune: Zum Schutz gegen mechanische 
Schäden (zum Beispiel Quetschungen 
und Aufreißen der Rinde, des Holzes und 
der Wurzeln, Beschädigungen der Kro-
ne, Bodenverdichtungen) durch Fahr-
zeuge, Baumaschinen und sonstige Bau-
vorgänge sind Bäume im Baubereich 
durch einen Zaun zu umgeben. Er soll 
den gesamten Wurzelbereich umschlie-
ßen. Als Wurzelbereich gilt die Bodenflä-
che unter der Krone (Kronentraufe) zu-
züglich 1,50 m nach allen Seiten (Quelle: 
RAS-LP4). Bei säulenförmigen oder 
schmalkronigen Bäumen gelten für den 
Wurzelbereich folgende Werte: Kronen-
traufe zuzüglich 5 m nach allen Seiten.  

In Ausnahmefällen (etwa bei Tages- oder 
Wanderbaustellen) sind die Zäune auch 
durch bewegliche Zaunelemente ersetz-
bar. Kann aus Platzgründen nicht der 
gesamte Wurzelbereich geschützt wer-
den, so soll der schützende Bereich 
möglichst groß sein und besonders die 
offene Bodenfläche umfassen. Die Maß-
nahmen müssen von der baumfach-
lichen Baubegleitung oder dem Eigen-
tümer vor Ort freigegeben werden.

 ▶ Schutz des Wurzelbereichs vor Ver
dichtung und Verunreinigung: Um den 
empfindlichen Wurzelbereich von Bäu-
men in seiner wichtigen Funktion zu be-
wahren, darf dieser wegen der eintre-
tenden schädlichen Bodenverdichtung 
nicht ungeschützt von Fahrzeugen oder 
Maschinen befahren, versiegelt oder als 
Abstellplatz genutzt werden, auch wenn 
er vom verfügbaren Platz und der bau-
stellennahen Lage her noch so günstig 
erscheint. Ebenfalls dürfen aus Gründen 
der Bodenkontamination in diesen Be-
reichen keine Baumaterialien oder Ma-
schinen gelagert werden. Verunreini-
gungen durch den Eintrag von Fremd-
stoffen, zum Beispiel durch ausgelaufe-
ne Schmierstoffe wie Öle, durch Teere, 
Zement, Schlämme, Benzine, Salze oder 
andere Chemikalien, etwa durch mobile 
WCs, haben massive Auswirkungen auf 
die für den Baum notwendigen Boden-
lebewesen sowie auf die Pflanze selbst. 

 ▶ Stammschutzmaßnahmen: In der 
Praxis zeigt sich, dass es bei Baumaßnah-
men im städtischen Umfeld bautech-
nisch oft gar nicht möglich ist, den 

1 Baumuntersuchung per 
Wurzelradar
2 Darstellung des Wurzelradars
3 Baustelle ohne Baumschutz, 
Kronenabrisse
4 und 5 unsachgemäße 
 Abgrabungen im Wurzelbereich
6  zu spät gekommen

1

2

26 DEGA GALABAU   11 | 2021

T I T E L T H E M A  



 gesamten Wurzelbereich mit einem 
Schutzzaun zu umgeben. In diesem Fall 
sind die Verwendung von Stammschutz-
einrichtungen UND die Verwendung 
von Einbauten zum Wurzelschutz vorge-
schrieben. So ist der Stamm zunächst 
mit einer gegen den Stamm abgepols-
terten, mindestens 2 m hohen, stabilen 
und lückenlosen Bohlenummantelung 
ab 2,50 cm Dicke zu versehen. Dabei gilt 
es, die Höhe der Arbeitsmaschinen zu 
berücksichtigen – die Länge der Bohlen 
ist darauf abzustimmen. Zur Abpolste-
rung zwischen Rinde und Bohlenum-
mantelung können Dränrohre oder 
Schläuche dienen. Das Anbringen der 
Schutzvorrichtungen muss ohne Be-
schädigung des Baumes erfolgen! Der 
Stammschutz darf nicht auf die Wurzel-
anläufe abgesetzt werden, da die Bohlen 
durch ihr Eigengewicht einen schädi-

genden Druck auf die Wurzelanläufe 
ausüben. Über die Schutzmanschette 
hinausragende Wurzelanläufe sind un-
bedingt gesondert zu schützen, zum 
Beispiel durch ringförmig um den 
Stammfuß angebrachte Dränrohre. 
Baumschutzmanschetten und -Kästen 
sind auch vormontiert im Handel erhält-
lich. Die Schutzwirkung von Stamm-
schutzmaßnahmen ist als alleinige Maß-
nahme jedoch zu gering, da Boden und 
Wurzelbereich ungeschützt bleiben.

 ▶ Schutz des Kronenbereichs bei be
engten Verhältnissen: Die Arbeitsräu-
me der Baugeräte sind so zu wählen, 
dass im Kronenbereich keine Äste ver-
letzt werden. In Ausnahme- und Einzel-
fällen, zum Beispiel bei beengten Ver-
hältnissen, können sie nach Abstim-
mung mit der baumfachlichen Bau-

begleitung durch Hochbinden ge-
schützt werden. Zwingend notwendig 
ist hierbei, dass die Äste durch Abpolste-
rungen vor Einschnürungen zu bewah-
ren sind! Sind Konflikte zu erwarten, ist 
in jedem Fall immer die baumfachliche 
Baubegleitung einzuschalten.

 ▶ Grabungen im Wurzelbereich und 
Umgang mit freigelegten Wurzeln: Ist 
eine Grabung im Wurzelbereich nicht zu 
umgehen, so ist im gesamten Kronen-
bereich (Kronentraufe zuzüglich 1,50 m) 
in Handschachtung oder mit Saug-Spül-
Verfahren zu arbeiten. Eine konventio-
nelle Bodenöffnung durch den Bagger 
verbietet sich, da das erhebliche Wurzel-
abrisse verursachen kann. Zur Wurzel-
erkundung können Suchgräben ange-
legt werden. Dabei sind Verlauf und Zu-
stand der Wurzeln zu dokumentieren. 

3 4 5 6
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Freigelegte Wurzeln müssen gemäß DIN 
18920 für die gesamte Dauer des Offen-
liegens vor Frost, Sonneneinstrahlung 
und Austrocknung geschützt werden. 
Insbesondere bei Wind und Sonnenein-
strahlung ist der Verdunstungs- und 
Frostschutz regelmäßig auf seine Wirk-
samkeit zu überprüfen, gegebenenfalls 
sind die Wurzeln neu zu befeuchten.

Um die Wurzeln ist zeitnah nach dem 
Freilegen ein Verdunstungs- bezie-
hungsweise Frostschutz durch Lehm- 
Jute-Bandagen oder – bei stundenwei-
sen Freilegungen – durch feuchte Jute-
bandagen oder Vlies vorzunehmen. Bei 
trockener, heißer Witterung können die 
Wurzeln zusätzlich als Verdunstungs-
schutz in weiße (!) Kunststofffolien ein-
geschlagen werden. Schwarze Folien 
sind hierfür wegen einer starken Erhit-
zung ungeeignet. Bei Frost freigelegte 
Wurzeln sind als Schutz vor Erfrierungen 
zusätzlich zur Bandage mit einer weißen 
Kunststofffolie zu ummanteln.

Schwachwurzeln (bis 2 cm) und Grob-
wurzeln (2 bis 5 cm) dürfen nur in unver-
meidbaren Ausnahmefällen beseitigt 
werden. Starkwurzeln über 5 cm dürfen 

nicht beschädigt werden, da eine Kap-
pung bereits Auswirkungen auf die 
Standsicherheit des Baumes haben 
kann. Kommt es dennoch zu Wurzelbe-
schädigungen, ist die im Vorfeld verein-
barte Meldekette einzuhalten. Rück-
schnitte von Wurzeln > 2 cm dürfen aus-
schließlich von einem Baumpflege-
Fachbetrieb vorgenommen werden. 

Sind Fundamente notwendig, ist 
es unerlässlich, Suchschachtungen in 
Handarbeit durchzuführen oder zerstö-
rungsfreie Verfahren zur Wurzelortung 
anzuwenden. Anschließend sind die 
Fundamente immer auf die Lage der 
Wurzeln abzustimmen und eventuell die 
Planung daraufhin anzupassen. Sind 
Fundamente im Wurzelbereich notwen-
dig, sind Punktfundamente zu bevorzu-
gen. Geöffnete Baugruben müssen 
schnellstens wieder verfüllt werden.

 ▶ Schutz des Wurzelraums – Fahr
platten und Geotextilien zur Druck
minderung: Der Einsatz von lastvertei-
lenden Fahrplatten wirkt möglichen 
Überfahrschäden und Bodenverdich-
tungen entgegen. Die Wirkung der Fahr-
platten lässt sich durch Unterlage von 
Geotextilien und dem Einbau einer min-
destens 20 cm starken, lastverteilenden 
Schicht aus Kies oder Schotter vergrö-
ßern. Fahrplatten werden in unter-
schiedlichsten Größen, Traggewichten, 
Druckfestigkeiten, Profilierungen und 
Fabrikationsmaterialien (Stahl, Alumi-
nium, Kunststoff ) zum Kauf und in Aus-
leihe angeboten. Diese werden – je nach 
Material – händisch und zum Teil werk-
zeugfrei verlegt. 

 ▶ Einbau eines Wurzelvorhangs: Im 
Idealfall ist das Vorhaben der Baumaß-
nahme schon eine Vegetationsperiode 
vorher bekannt, sodass der Baum auf 
eine Reduktion seiner Wurzelmasse be-
hutsam vorbereitet werden kann und 
baustellenbedingten Quetschungen 
oder Abrissen vorgebeugt wird. Der so-
genannte Wurzelvorhang (siehe DIN 
18920, ZTV Baumpflege und RAS LP4) 
muss dafür auf der gesamten Länge, im 
Abstand von circa 30 cm der Baugrube, 
in einer Entfernung von mindestens 
dem Vierfachen des Stammumfangs an-
gelegt werden. Bei Bäumen unter einem 
Stammdurchmesser von 20 cm ist der 
Abstand von mindestens 2,50 m einzu-

halten, die Tiefe umfasst den durchwur-
zelten Bereich höchstens bis zur Sohle 
der Baugrube. Der Graben wird nun in 
einer Breite von mindestens 25 cm unter 
vorsichtigem Absaugen und Schonung 
des Wurzelwerks freigelegt. Nun werden 
die Wurzeln fachgerecht gekappt und 
mit Hilfsstoffen behandelt, die die Neu-
bildung von Feinwurzeln fördern. 

Anschließend wird mit Pflöcken und 
einer Drahtbespannung sowie Kokos-
matten oder Sackleinen eine Art Schutz-
zaun errichtet, die Aufgrabung mit 
einem gedüngten Oberboden-Kom-
postgemisch verfüllt und stetig feucht 
gehalten. Anschließend muss, je nach 
Schwere des Eingriffs, ein Ausgleichs-
schnitt in der Krone vorgenommen wer-
den, damit das natürliche Gleichgewicht 
zwischen Blatt- und Wurzelmasse wie-
der hergestellt wird. Um den betroffe-
nen Baum bei der Kompensation zu 
unterstützen, ist ein stetiges Wässern 
des gesamten Wurzelbereichs – nicht 
nur der gekappten Wurzeln – unbedingt 
zu empfehlen.

 ▶ Das Wurzelprotokoll: Für die Doku-
mentation von Wurzelverletzungen und 
notwendigen Schnittmaßnahmen ist 
unbedingt ein Wurzelprotokoll mit um-
fassender Fotodokumentation zu erstel-
len. Darin erfasst werden die Stamm-
daten des Baums, Angaben zur Baustelle 
sowie die Sachdaten zur beschädigten 
Wurzel: Himmelsrichtung/Lage und die 
Wurzelart (Feinwurzel, Schwachwurzel, 

Stammschutz ohne Schutz des 
 Wurzelbereichs
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BAUMSCHUTZ AUF BAUSTELLEN 
DAS WICHTIGSTE ZUSAMMENGEFASST

 ▶ Vor Beginn der Bautätigkeit: Abstimmung über 
notwendige Aufastungen oder aus bautechnischen 
Gründen auftretende notwendige Rückschnitte im 
Kronenbereich (zum Beispiel Einhaltung des Licht-
raumprofils von Saugbaggern). Dabei Schwenkbe-
reiche beachten!

 ▶ Aufstellen von ortsfesten Schutzzäunen für die 
Dauer des Baustellenbetriebs, die idealerweise den 
gesamten Wurzelbereich (Kronentraufbereich 
zuzüglich 1,50 m) abgrenzen

 ▶ Stammschutzvorrichtungen als Maß nahme 
gegen mechanische Schäden, Stammschutz nicht 
auf die Wurzelanläufe setzen!

 ▶ Äste verletzungsfrei hochbinden, dabei die Kon-
taktstellen abpolstern

 ▶ Keine Rückschnitte, Aufastungen sowie Kappun-
gen im Kronenbereich selbst tätig vornehmen! 

 ▶ Grabungen im Wurzelbereich dürfen nur in Hand-
arbeit oder mit dem Saugbagger vorgenommen 
werden. Kein konventioneller Baggereinsatz im Wur-
zelbereich!

 ▶ Freigelegtes Wurzelwerk mit Jute oder Frost-
schutzmatte abdecken, bei frostfreier Witterung 
feucht halten

 ▶ Wurzelverletzungen und -kappungen vermeiden. 
Wurzeln dicker als 2 cm  müssen erhalten bleiben.

 ▶ Im Ausnahmefall notwendige Schnittmaßnah-
men an Wurzeln über 2 cm  dürfen nur durch Fach-
betriebe für Baumpflege ausgeführt werden und 
müssen in einem Wurzelprotokoll dokumentiert 
werden.

 ▶ Wurzelverletzungen ebenfalls in einem Wurzel-
protokoll festhalten

 ▶ Keine Verdichtung des Bodens durch Abstellen 
von Maschinen, Fahrzeugen und Containern, Bau-
stelleneinrichtungen oder Baumaterial im Wurzel-
bereich von Bäumen (Kronentraufbereich zuzüglich 
1,50 m)

 ▶ Keine Verdichtung des Bodens im Wurzelbereich 
von Bäumen durch Befahren mit Maschinen und 
Fahrzeugen, stattdessen Verwendung von Druck-
minderungsplatten

 ▶ Kein Bodenauftrag oder -abtrag im Wurzelbe-
reich, keine Versiegelung

 ▶ Keine Verunreinigung des Bodens mit Öl, Chemi-
kalien oder Zementwasser

 ▶ Verlegung von Leitungen im Wurzelbereich von 
Bäumen möglichst durch Unterfahren und Horizon-
talspülbohrverfahren durchführen

 ▶ Das Trockenfallen von Wurzelbereichen muss ver-
hindert oder durch konsequente Bewässerung aus-
geglichen werden. 
 HWB

Grobwurzel, Starkwurzel), der Durchmesser der Wurzel an der 
Schadstelle, der Abstand des Schadens zum Stamm und An-
gaben zur Tiefenlage. Diese Bestandsaufnahme des Schadens 
wird ebenfalls skizziert. Es folgen der Grad und die Art der Be-
schädigung, eine Einschätzung zur Auswirkung des Schadens 
auf die Vitalität und die Standsicherheit sowie weitere, aus 
dem Schaden resultierende Maßnahmen zum Baumerhalt.

Es empfiehlt sich eine dreistufige Dokumentation: der 
Baum als Gesamtaufnahme, die geschädigte Wurzel in der 
Übersicht (mit Maßstab) und großformatige Detailaufnahmen 
des Schadens, ebenfalls mit angelegtem Meterstab. Die Doku-
mentation wird nach Ende der Baumaßnahme dem Baum-
eigentümer oder den zuständigen Behörden übergeben und 
sollte danach in das Baumkataster eingepflegt werden. Nur so 
sind Grundlagen geschaffen, dass bei den zukünftigen Regel-
kontrollen des Baumbestands baustellenbedingte Schäden in 
die Begutachtung des Baums einbezogen werden können.

Wir müssen alles dafür tun, ein Bewusstsein für den Wert 
der Bäume zu schaffen! Eine Sensibilisierung aller am Bau Be-
teiligten ist durchaus spürbar. Aber nur mit Einhaltung und 
Überwachung von Baumschutzmaßnahmen ist es möglich, 
dass Bäume ihre Funktion als „Klimaretter“ wahrnehmen kön-
nen. Indem wir Bäume schützen, schützen wir uns!
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